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§ 71 WKG Statistik
 WKG - Wirtschaftskammergesetz 1998

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2022

1. (1)Angaben, die im Zuge statistischer Erhebungen nach dem Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999,

von Kammermitgliedern erhoben werden, sowie Kammermitglieder betreffende Daten, die nach den

Bestimmungen des Bundesstatistikgesetzes 2000 der Bundesanstalt Statistik Österreich auf andere Weise

zugänglich werden, sind an die Organisationen der gewerblichen Wirtschaft zu übermitteln, wenn dies der

Wahrnehmung der diesen gesetzlich übertragenen Aufgaben dient.

2. (2)Die Organisationen der gewerblichen Wirtschaft sind nach entsprechender Koordinierung zur Durchführung

statistischer Erhebungen und Auswertungen berechtigt. Die Kammermitglieder sind verpflichtet, an statistischen

Erhebungen der Organisationen der gewerblichen Wirtschaft mitzuwirken.

3. (3)Werden Auswertungen der nach Abs. 1 oder Abs. 2 ermittelten Angaben veröffentlicht, so sind hinsichtlich der

statistischen Geheimhaltung jene Bestimmungen sinngemäß anzuwenden, die das Bundesstatistikgesetz 2000

vorsieht. Angaben, welche für statistische Zwecke erhoben werden, dürfen für andere Zwecke nur mit

ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen verwendet werden.

4. (4)Die mit der Erhebung oder Auswertung von Angaben gemäß Abs. 1 und Abs. 2 für statistische Zwecke

beauftragten Personen sind zur Geheimhaltung der Einzelangaben verpflichtet.

5. (5)Verletzungen der Geheimhaltungspflichten gemäß Abs. 3 und 4 sind gemäß § 17 des Bundesstatistikgesetzes

zu bestrafen, sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist.
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